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. JBetrifft: 
\ ! En u e zes, mit dem das Arbeits- und 

Sozialgerichtsgesetz geändert wird; 
'? Begutachtu ngsverfah ren. 
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, IDas Bundesministerium für Justiz beehrt sich, gemäß einer Entschließung des 

;Nationalrates den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Arbeits- und 

'ISoziJlg~richt;gesetz geändert wird, samt Erläuterungen in 25-facher Ausfertigung mit ; 1 

(dem Ersuchen um Kenntnisnahme zu übersenden. 
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';Beilaben: 25 Ausf. 
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6. März 1998 

23. Februar 1998 
Für den Bundesminister: 

HOPF 
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Entwurf eines Bundesgeseztes, 

mit dem das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz geändert wird 

Das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, BGB!. Nr. 104/1985, zuletzt geändert 

'~ dirch das Bundesgesetz BGB!. I Nr. 140/1997, wird wie folgt geändert: 

o I 1. Im § 93 Abs. 2 wird der Bet~ag "290 Millionen Schilling" durch den Betrag 
~ 

~ "3p5 Millionen Schilling" und der Betrag "145 Millionen Schilling" durch den Betrag 

, "177,5 Millionen Schilling" ersetzt. 

2. Im § 98 hat der Abs . .5 zu lauten: 

I 

4 
j 

"(5) § 93 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. Nr. XX tritt am , 
1.!Jänner 1999 in Kraft. 

I 
i 

Erläuterungen 

1 Der vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger an das 
" 

" ) Bundesministerium für Justiz für Kosten der Sozialgerichtsbarkeit jährlich zu 

~ . z+lende Betrag ist zuletzt mit der Änderung des Arbeits- und 
; 

\ SQzialgerichtsgesetzes durch Art. V des Bundesgesetzes, BGB!. I Nr. 70/1997, mit 

I 2~0 Millionen Schilling festgesetzt worden. 
I 

'f ! Dieser Festsetzung lagen - unter anderem - als größter Kostenfaktor die im 

,1 JJhr 1996 ~uf 222 Millionen Schilling gestiegenen - und zu ersetzenden - Aufwände 
~ f 

~ fütSachverständige, Dolmetscher, Zeugen, fachkundige Laienrichter und 

;, V$rsicherte sowie die Annahme zugrunde, daß diese im Jahr 1997 noch weiter 

J 'st~igen würden. Tatsächlich sind diese Aufwände im Jahr 1997 auf 256 Millionen, 

also gegenüber dem Jahr 1996 um 34 Millionen, Schilling gestiegen und steigen 
( 

weiter an. Geht man von dieser zuletzt festgestellten Aufwandsentwicklung aus, so 

refhtfertigt dies ab dem Jahr 1999 - im Jahr 1998 kommt es zu keiner Anhebung 

d~s Aufwandersatzes - eine Anhebung im Sinne des Entwurfs. 

! Es wird daher vorgeschlagen, den Betrag von 290 Millionen Schilling mit 

Wirkung ab 1. Jänner 1999 um ,65 Millionen Schilling, sohin auf 355 Millionen 
I 

S~hilling anzuheben. , 
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